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B. Hausordnung der FH 

C. Evakuierungsordnung der FH 

D. „Verhalten im Brandfall und bei Unfällen“  

E. BenutzerInnen-Erfassungsbogen 

 

§1 Aufgabe der Bibliothek 

 

Die Bibliothek der Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH (im Folgenden 
„Bibliothek“ genannt) ist eine zentrale Organisationseinheit der Fachhochschule 
Kufstein Tirol Bildungs GmbH (im Folgenden „FH“ genannt). Sie dient als öffentliche 
wissenschaftliche Bibliothek in erster Linie Forschung, Lehre und Studium. 
 

§2 Benutzungsregelungen 

 

(1)  

Jede natürliche Person ab 16 Jahren ist berechtigt, die Dienstleistungen der Bibliothek, 
deren Inanspruchnahme ist ausschließlich im Einklang mit dieser Bibliotheksordnung 
zulässig ist, zu nutzen. Wer die Räumlichkeiten der Bibliothek betritt oder ihre 
Dienstleistungen in Anspruch nimmt, erkennt die jeweils gültige Fassung der 
Bibliotheksordnung an. Diese kann jederzeit im Internet oder in den Räumlichkeiten 
der Bibliothek eingesehen werden. Personen unter 16 Jahren benötigen, um Medien 
oder IT- und Kameraequipment ausleihen zu können, eine Einverständniserklärung 
der/des Erziehungsberechtigten.  
 

(2)  

Studierende der FH unterzeichnen vor Beginn des Studiums den Ausbildungsvertrag, 
welcher sie zu Einhaltung unter anderem der Bibliotheksordnung verpflichtet. 
 

(3)  

Externe Personen müssen, um Medien oder IT- und Kameraequipment ausleihen zu 
können, den im Anhang E angefügten BenutzerInnen-Erfassungsbogen ausfüllen und 
unterzeichnen. 
 

(4)  

Für die Ausleihe von Medien oder IT- und Kameraequipment ist eine vorherige 
Zulassung notwendig, die ausnahmslos an den Besitz eines gültigen 
Bibliotheksausweises gebunden ist.  
 

(5)  

Der Nutzung von elektronischen Medien liegen zwischen der FH und den jeweiligen 
Anbietern abgeschlossene Kauf- oder Lizenzverträge zu Grunde. Die FH übernimmt 
keine Haftung im Falle einer missbräuchlichen Verwendung (z.B. Verstoß gegen 
Urheberrecht oder AGBs) dieser Ressourcen. Fernzugriff (d.h. Zugriff auf digitale 
Medien außerhalb der FH-Räumlichkeiten) ist ausschließlich Studierenden sowie 
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1 HAUSORDNUNG DER FACHHOCHSCHULE KUFSTEIN TIROL 

Die Hausordnung (HO) wird von der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH erlassen 

und ist von den Geschäftsführungen der Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, der 

Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH, der International School Kufstein Tirol GmbH 

und der Fachhochschule Kufstein Tirol International Business School GmbH zu vollziehen. 

2 Geltungsbereich 

Die Hausordnung gilt ausnahmslos für alle Grundstücke, Gebäude, Räume und Einrichtungen 

die der Fachhochschule KufsteinTirol (kurz FH Kufstein) zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfü-

gung stehen. 

Im Zusammenhang mit der Hausordnung wird der Ausdruck �Nutzer� und �Nutzerin� für  

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Studierende 

- interne und externe Lektorinnen und Lektoren  

- Besucherinnen und Besucher 

der FH Kufstein verwendet. 

3 Allgemeines 

Alle Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet darauf hinzuwirken, dass Schäden aller Art, ins-

besondere durch Feuer, Diebstahl oder Einbruch vermieden und alle Einrichtungen ord-

nungsgemäß genutzt werden.  Alle Nutzerinnen und Nutzer sind zur größtmöglichen Pflege 

und Schonung aller von der Hausordnung umfassten Bereiche verpflichtet. Auf Sauberkeit, 

insbesondere auf den Toiletten, ist zu achten. 

Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen. Auf Mülltrennung ist zu 

achten. Bei Regen, Sturm und Schneetreiben sind die Fenster zu schließen. Achten Sie darauf, 

dass beim Verlassen der Hörsäle, Seminarräume, Aufenthaltsbereiche und Arbeitsplätze die 

Fenster geschlossen und die Beleuchtung und Arbeitsgeräte ausgeschaltet sind.  

4 Öffnungszeiten 

Während der Vorlesungszeit: 

Montag � Freitag 07:45-21:30 Uhr / Samstag 07:45-18:00 Uhr 
 

Außerhalb der Vorlesungszeit: 

Montag � Freitag 08:00-16:30 Uhr / Samstag geschlossen 
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Bestehende und neue Zugangsberechtigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die au-

ßerhalb der Öffnungszeiten liegen werden von den jeweiligen Unternehmen der FH Kufstein 

Tirol Privatstiftung selbst verwaltet und vergeben. 

Zusätzliche Öffnungszeiten für Studierende sind dem Leitfaden für Studierende der Fachhoch-

schule KufsteinTirol zu entnehmen. 

5 Veränderungen am Erscheinungsbild der FH Kufstein 

Das äußere Erscheinungsbild der FH Kufstein muss in allen Bereichen ordnungsgemäß gewahrt 

bleiben. Veränderungen, insbesondere das Anbringen oder Aufstellen von Gegenständen 

und/oder Plakaten außerhalb der den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern zugewiesenen Be-

reiche (siehe Punkt 12) ist nur mit Zustimmung der Geschäftsführung der Fachhochschul Errich-

tungs- und Betriebs GmbH gestattet. 

6 Brandschutz, Notfälle und Rauchverbot/Suchtgifte 

In allen Gebäuden sowie am Campus der FH Kufstein besteht absolutes Rauchverbot. Das 

Rauchverbot ist entsprechend ausgeschildert. Eine Fremd- bzw. Eigengefährdung durch Al-

kohol-, Arzneimittel- bzw. Drogenkonsum ist zu unterlassen.   

In allen Hörsälen sind Hinweistafeln �Verhalten im Brandfall� und �Verhalten bei Unfällen� an-

gebracht. Die Flucht- und Rettungswege im Gebäude sind mit Notausgangsschildern ge-

kennzeichnet und müssen zu jeder Zeit freigehalten werden. 

In den Gängen sind Pläne angebracht, die über den schnellstmöglichen Fluchtweg sowie 

über die Lage der nächsten Löschgeräte und Brandmelder informieren. Ausgebildete Ersthel-

ferInnen finden Sie in allen Serviceabteilungen. Für Notfälle sind Erste-Hilfe-Koffer in jedem 

Stockwerk bei den Stiegen-Aufgängen montiert. Ein Defibrillator befindet sich im Erdgeschoss 

im Infopoint. 

Im Falle eines Feueralarms sind die Gebäude umgehend, ruhig und geordnet über den 

nächsten Fluchtweg zu verlassen. Es ist vorgesehen, sich beim Sammelplatz im Stadtpark bei 

den dafür zuständigen Personen zu melden. 

Zusätzlich gelten die �Evakuierungsordnung� und das Merkblatt �Verhalten im Brandfall und 

bei Unfällen�, die in jedem Raum ausgehängt sind. 

Kontakt für Rückfragen: facilityservices@fh-kufstein.ac.at 

7 Haftung 

Die Nutzerinnen und Nutzer sind gegenüber der Fachhochschule Kufstein Tirol Privatstiftung, 

der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH, der International School Kufstein Tirol 

GmbH bzw. der Fachhochschule Kufstein Tirol International Business School GmbH zum Ersatz 

jedes Schadens verpflichtet, den sie vorsätzlich, grob oder leicht fahrlässig am Eigentum die-
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ser Gesellschaften herbeiführen. Jeder Schaden ist unverzüglich im Infopoint der FH Kufstein 

zu melden. 

Soweit eine Reparatur, Reinigung und Wiederbeschaffung erforderlich ist, wird diese auf Kos-

ten des Verursachers durch die Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH vorgenom-

men. Hierfür kann ein Schadenersatzanspruch geltend gemacht werden. Die Kosten werden 

der Verursacherin, dem Verursacher vorgeschrieben und sind binnen 14 Tagen zu beglei-

chen.  

Es besteht auch Haftung für Schäden die durch Kinder und/oder Personen herbeigeführt 

werden, die sich im Wissen und Willen der Nutzerinnen und Nutzer im Bereich der Fachhoch-

schule Kufstein Tirol aufhalten. 

Die Gesellschaften haften weder für Verlust oder Diebstahl noch für Schäden die am Eigen-

tum der Nutzerinnen und Nutzer im Bereich der FH Kufstein, auch in versperrten Räumlichkei-

ten oder Schließfächern, eintreten.  

8 Videoüberwachung 

Die Eingänge der FH Kufstein sind videoüberwacht. Dies dient dem Schutz der Anlagen und 

Gebäuden vor Beschädigung, Einbruch und Diebstahl sowie vor dem Betreten oder Verlassen 

der Einrichtungen der FH Kufstein Tirol durch unberechtigte Personen. 

9 Verbote 

Es ist jegliches Verhalten, welches die Ruhe, Ordnung, Sicherheit und das Ansehen der Institu-

tion gefährdet, zu unterlassen. 

9.1 Gefährliche Gegenstände  

Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen, die die allgemeine Sicherheit gefährden ist 

an der FH Kufstein ist untersagt. Dazu zählen unter anderem  

- Schusswaffen 

- Elektroschockwaffen 

- Messer mit einer Klinge über 6 cm 

- entzündliche/giftige/oxidierende/ansteckende/radioaktive Stoffe und Substanzen 

- Gasbehälter; etc.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind Organe der öffentlichen Sicherheit sowie auf  

Genehmigung des Geschäftsführers der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH be-

stimmte Security Services und Wachdienste.  

9.2 Tiere 

Das Mitbringen von Tieren in die Gebäude der FH Kufstein ist strikt untersagt. Ausgenommen 

von diesem Verbot sind Dienst- und Blindenhunde. 
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9.3 Bettelverbot 

Es gilt ein absolutes Bettelverbot auf dem gesamten Gelände der FH Kufstein. 

9.4 Fortbewegungsmittel und Sportgeräte 

Die Verwendung von Inlineskates, Skateboards, Roller, Mopeds, o.ä. Fortbewegungsmitteln 

bzw. Sportgeräten sind in den Gebäuden der FH Kufstein verboten. Diese dürfen auch nicht 

mit in das Gebäude genommen werden. Fahrräder sind an den dafür vorgesehenen Plät-

zen (Fahrradständer am Campus, Fahrradständer Ecke Andreas-Hofer-Straße / Kranken-

hausgasse) abzustellen. Das Abstellen vor den Eingängen ist nicht gestattet. Bei Missach-

tung können die Fahrräder kostenpflichtig umgestellt werden.  

9.5 Essen & Trinken in den EDV-Hörsälen 

Das Essen und Trinken ist in den EDV Hörsälen strikt untersagt. 

9.6 Elektrische Geräte 

Die Inbetriebnahme von offenkundig schadhaften Geräten und Anlagen ist verboten. Die 

Zuschaltung von Elektroheizgeräten sowie sonstigen elektrischen Geräten (z.B. Kaffeema-

schinen) ist nur mit einer Genehmigung durch die Leitung der Facility Management Abtei-

lung der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH erlaubt. Gestattet ist das Aufladen 

von Akkus von mobilen elektronischen Arbeitsgeräten (Notebooks, Mobiltelefone etc.). 

10 Parken auf Parkplätzen der FH Kufstein  

10.1 Außenstellplätze vor dem Eingang Andreas Hofer-Straße 

Für Studierende mit Parkkarte stehen 23 kostenlose Außenstellplätze während des Studien-

betriebes zur Verfügung. Parkkarten können über das Studierendenportal ausgestellt wer-

den und sind gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe anzubringen. Dauerparken ist nicht 

gestattet und wird entsprechend geahndet. 

10.2 Tiefgarage 

Weitere Parkmöglichkeiten stehen in der Tiefgarage zur Verfügung, diese sind kostenpflich-

tig. Die Benutzungsvorschriften und gültigen Tarife können der �Tiefgaragenordnung� ent-

nommen werden. 

10.3 Umliegende Parkmöglichkeiten 

Weitere Parkmöglichkeiten und die jeweils gültigen Tarife sind im �Leitfaden für Studierende 

der FH Kufstein� angeführt. 
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11 Veranstaltungen 

Im gesamten Bereich der Fachhochschule KufsteinTirol dürfen Veranstaltungen nur mit Zu-

stimmung der Geschäftsführung der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH durch-

geführt werden. 

Die Veranstalterin/ der Veranstalter übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der Veranstaltung unter Beachtung aller anzuwendenden Rechtsvorschriften 

(Tiroler Veranstaltungsgesetzes 2003, Veranstaltungsordnung der Fachhochschule Kufstein 

Tirol, Hausordnung) und gewährleistet, dass auch vom ihm beauftrage Dritte diese einhalten. 

Die Veranstalterin/der Veranstalter haftet für alle Schäden, die durch die Abhaltung der Ver-

anstaltung verursacht wurden.  

Eine Ausschmückung der Veranstaltungsräume und Stiegen mit Pflanzen, Teppichen und 

dergleichen sowie die Anbringung von Hinweisschildern jeglicher Art im Bereich der FH Kuf-

stein durch die Veranstalterin/den Veranstalter hat jedenfalls auf dessen Kosten zu erfolgen 

und bedarf der Genehmigung durch die Fachhochschul Errichtungs-und Betriebs GmbH. 

 

12 Ton-, Film- und Fotoaufnahmen 

Für das gewerbsmäßige Fotografieren bzw. Filmen im gesamten Bereich der FH Kufstein, also 

im, vor und um das Gebäude (unabhängig von der Genehmigung Dritter) ist die vorherigen 

Zustimmung der Abteilung Unternehmenskommunikation & Marketing (UKM) der FH Kufstein 

Tirol Bildungs GmbH notwendig. 

13 Plakatieren, Flyer & Informationsmaterial, Kartenverkauf 

Aushänge und Plakatierungen sind nur an die dafür vorgesehenen Stellen (Pinnwand im Ein-

gangsbereich und Magnetwand in der Cafeteria) erlaubt und bedürfen der Genehmigung 

durch den Infopoint der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH. 

Ihr Inhalt darf zu keinem verbotenen oder strafbaren Verhalten aufrufen, nicht gegen die gu-

ten Sitten verstoßen sowie dem Leitbild der FH Kufstein Tirol widersprechen. Die Gesellschaften 

behalten sich vor, nach fruchtloser oder unmöglicher Aufforderung die kostenpflichtige Ent-

fernung vorzunehmen.  

Nicht genehmigte oder an nicht zugewiesenen Flächen (z.B. Eingangstür, Korridortüren, Lift-

kabinen usw.) angebrachte Aushänge und Plakatierungen werden unverzüglich und kosten-

pflichtig entfernt. 

Die Verteilung von Handzetteln (Flyern) ist nach Genehmigung durch die Abteilung Unter-

nehmenskommunikation & Marketing (UKM) der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH zulässig, so-

fern diese mit einem Impressum versehen sind und nicht gegen die guten Sitten verstoßen.  
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Die Verteilung muss in ruhiger und unaufdringlicher Weise erfolgen. 

Das Anbringen von Aufklebern ist im gesamten Gebäude untersagt. 

Werbemaßnahmen anlässlich von Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen im Be-

reich der Fachhochschule Kufstein Tirol regelt die jeweilige Wahlkommission in Zusammenar-

beit mit der Leitung des Facility Managements gesondert.  

Kartenverkäufe an der FH Kufstein bedürfen der vorherigen Absprache mit der Abteilung Un-

ternehmenskommunikation & Marketing (UKM). 

14 Schlussbestimmungen 

14.1 Bestandteile der Hausordnung 

Weiterführende Bestimmungen sind in den nachfolgenden Ordnungen, Merkblättern und 

Leitfäden enthalten. Diese bilden integrale Bestandteile der vorliegenden Hausordnung. 

- Leitfaden für Studierende der FH Kufstein 

- Leitfaden für Lektorinnen und Lektoren der FH Kufstein 

- Tiefgaragenordnung der FH Kufstein 

- Veranstaltungsordnung der FH Kufstein 

- Evakuierungsordnung 

- Verhalten im Brandfall und bei Unfällen 

- Datenschutz und Sicherheitsrichtlinie IT   

14.2 Maßnahmen bei Verstößen gegen die Hausordnung 

Bei Verletzungen der Hausordnung ist unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit vorzugehen:  

- bei geringfügigen Verletzungen kann eine mündliche Abmahnung seitens der Ge-

schäftsführung der Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH erfolgen. 

 

- bei wiederholter oder schwerwiegender Missachtung der Hausordnung kann der 

Nutzerin/dem Nutzer ein Betretungsverbot seitens der  Geschäftsführung der Fach-

hochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH ausgesprochen werden.  

 

- Bei Gefahr in Verzug bzw. bei der Beobachtung einer Straftat ist jede Nutzerin/jeder 

Nutzer aufgefordert die Polizei zu informieren.  
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14.3 Inkrafttreten 

Diese Hausordnung tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage der FH Kufstein (www.fh-

kufstein.ac.at) in Kraft und ersetzt die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Hausordnung.  

 
 

Für die Fachhochschul Errichtungs- und Betriebs GmbH 

Geschäftsführer    Prokuristin 
DI(FH) Bernhard Eidherr   Birgitt Höck 

 

 

��������������������.             �����������������.. 
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EVAKUIERUNGSPLAN 

ALARMIERUNG: 

• Sie hören eine Sirene und/oder eine Durchsage. 

• Verlassen Sie SOFORT Ihren Arbeitsplatz und vermeiden 

Sie Panik. 

• Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte und 

begeben Sie sich umgehend zum Sammelplatz in den 

Stadtpark. 

• Bleiben Sie solange am Sammelplatz bis Sie von den 

Einsatzkräften über das Ende der Evakuierung informiert 

wurden. 

VERHALTENSREGELN: 

• Stellen Sie die Arbeitsgeräte (Maschinen) ab. 

• Informieren Sie die Personen in Ihrem Umfeld und fordern 

Sie diese auf das Gebäude zu verlassen. 

• Nehmen Sie (Lektoren) die Anwesenheitsliste mit zum 

Sammelplatz und helfen Sie beim Kontrollieren, ob alle 

Mitarbeiter/Innen und Studierende das Gebäude 

verlassen haben. 

• Schließen Sie Fenster und Türen. 

• Benutzen Sie keine Aufzüge. 

• Benutzen Sie den nächstgelegenen Notausgang. 

• Lassen Sie verunglückte Personen nicht alleine, sondern 

retten Sie diese oder leiten Sie entsprechende 

Maßnahmen ein. Bringen Sie sich niemals selbst in Gefahr 

– Ihre eigene Sicherheit kommt zuerst! 

• Verlassen Sie den Sammelplatz im Stadtpark keinesfalls 

ohne Aufforderung. 

• Nehmen Sie die Alarmierung ernst und befolgen Sie die 

Anweisungen der Brandschutzbeauftragen und der 

Einsatzkräfte. 

EVACUATION PROCEDURES 

ALARM:  

• You will hear the siren and/or an announcement. 

• Leave your workplace IMMEDIATELY and do not panic.  

• Follow the instructions of the persons in charge and go 

directly to the assembly point which is in the park in front 

of the building. 

• Stay at the assembly point until you get the information 

from the rescue-officer that the evacuation has ended.  

 

 

CODE OF BEHAVIOUR: 

• Shut down all machinery that is in operation. 

• Inform all people around you and ask them to leave the 

building. 

• Take the attendance list with you to the assembly area 

and help to check whether all people have left the 

building. 

• Close all windows and doors. 

• Do not use the elevators. 

• Leave the building by the next available emergency exit. 

• Do not leave injured people behind. Try to rescue them 

or pass on the information so that help can be provided. 

Never get into danger yourself – your own safety comes 

first! 

• Do not leave the assembly point without being told to do 

so by the rescue officer. 

• Always take the alarm seriously and follow the instructions 

of the people in charge! 
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2. Erste Hilfe 2. First aid

Ruhe bewahren Stay calm

1. Unfall melden 144 1. Report the accident 144
WAS        ist passiert
WO          ist die Unfallstelle
WIEVIEL Verletzte gibt es
WER       ruft an

WHAT happened
WHERE  is the accident scene
HOW  MANY people are injured
WHO is reporting the accident

Wenn Sie selbst einen Brand entdecken,
Tür zum Brandraum schließen,
sofort melden über

betätigen.
Telefon 122

UND Brandmelder

If you discover a fire, close doors
to isolate the flames and smoke.
Report the fire immediately by

.and
fire alarm box

Telephone 122

Verlassen Sie das Gebäude und suchen Sie
den auf.
Sollte der Fluchtweg durch Rauch versperrt
sein, die Türe schließen und im Raum bleiben.
Am Fenster bemerkbar machen,
die abwarten !

Sammelplatz

Feuerwehr

Informieren Sie sich bitte über
die Lage der und
über deren Handhabung.

Löschgeräte

Acquaint yourself with the
location of
and how to use it.

fire extinguishers

Im Brandfall werden Sie durch alarmiert !SIRENE In case of fire you will be warned by the
FIRE ALARM!

ALARMIEREN ALARM

LÖSCHEN EXTINGUISH

Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot! Smoking is forbidden in the entire building !

RETTEN SAVE

Leave the building calmly by following the
emergency exit signs and make your way to the
designated
If the escape route is obstructed by flames or
smoke, close the door and stay in the room.
Draw attention to yourself through the window
and wait for the

assembly point.

fire brigade!

ALARM

LÖSCHEN EXTINGUISH

RETTEN ESCAPE

Aufzug im Brandfall nicht benützen !
In case of fire, do not use the elevator!

3. Weitere Maßnahmen 3. Further steps

Rettungsdienst bzw. Feuerwehr
einweisen

Guide the paramedics or fire brigade to
the accident scene and provide them with
information. Keep onlookers away.Schaulustige fernhalten.

Versorgen der Verletzten

Regeln der 1. Hilfe beachten

Administer first aid to the
injured person(s)
Respect First Aid instructions

IN  CASE  OF ACCIDENT

VERHALTEN  IM  BRANDFALL

VERHALTEN  BEI  UNFÄLLEN

IN  CASE  OF  FIRE

122

RUHE BEWAHREN! STAY CALM!
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